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Resolution 1722 (2006)
vom 21. November 2006

Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Resolutionen betreffend die Kon-
flikte im ehemaligen Jugoslawien sowie die einschlägigen Erklärungen seines Präsidenten,
namentlich die Resolutionen 1031 (1995) vom 15. Dezember 1995, 1088 (1996) vom 12. De-
zember 1996, 1423 (2002) vom 12. Juli 2002, 1491 (2003) vom 11. Juli 2003, 1551 (2004)
vom 9. Juli 2004, 1575 (2004) vom 22. November 2004 und 1639 (2005) vom 21. November
2005,

in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur politischen Regelung der Konflikte im ehe-
maligen Jugoslawien unter Wahrung der Souveränität und territorialen Unversehrtheit aller
dortigen Staaten innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen,

unter Betonung seiner vollen Unterstützung für die fortgesetzte Rolle des Hohen Be-
auftragten für Bosnien und Herzegowina in dem Land,

unter Hervorhebung seiner Entschlossenheit, die Durchführung des Allgemeinen Rah-
menübereinkommens für den Frieden in Bosnien und Herzegowina und der dazugehörigen
Anhänge (zusammen als „das Friedensübereinkommen“ bezeichnet)125 sowie der einschlägi-
gen Beschlüsse des Rates für die Umsetzung des Friedens zu unterstützen,

unter Hinweis auf alle Abkommen betreffend die Rechtsstellung der Truppen, auf die
in Anlage B des Anhangs 1-A des Friedensübereinkommens Bezug genommen wird, und die
Parteien daran erinnernd, dass sie verpflichtet sind, diese auch weiterhin einzuhalten,

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen seiner Resolution 1551 (2004), die sich auf
die vorläufige Anwendung des Abkommens betreffend die Rechtsstellung der Truppen in An-
lage B des Anhangs 1-A des Friedensübereinkommens beziehen,

mit dem nachdrücklichen Ausdruck seines Dankes an den Hohen Beauftragten, den
Kommandeur und das Personal der multinationalen Stabilisierungstruppe (die Einsatzkräfte
der Europäischen Union), den Hohen Militärvertreter und das Personal des Hauptquartiers
der Nordatlantikvertrags-Organisation in Sarajewo, die Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa, die Europäische Union sowie an das Personal der anderen interna-
tionalen Organisationen und Einrichtungen in Bosnien und Herzegowina für ihren Beitrag zur
Durchführung des Friedensübereinkommens,

betonend, dass eine umfassende und koordinierte Rückkehr der Flüchtlinge und Ver-
triebenen in der gesamten Region für einen dauerhaften Frieden nach wie vor entscheidend ist,

unter Hinweis auf die Erklärungen der Ministertagungen des Rates für die Umsetzung
des Friedens,

feststellend, dass das Friedensübereinkommen noch nicht vollständig durchgeführt wor-
den ist, gleichzeitig aber in Würdigung der Erfolge, die die Behörden auf der Ebene des Staa-
tes und der Gebietseinheiten in Bosnien und Herzegowina sowie die internationale Gemein-
schaft in den elf Jahren seit der Unterzeichnung des Friedensübereinkommens erzielt haben,

hervorhebend, wie wichtig es ist, dass Bosnien und Herzegowina auf dem Weg zur euro-
atlantischen Integration auf der Grundlage des Friedensübereinkommens voranschreitet, und
gleichzeitig anerkennend, wie wichtig der Übergang Bosnien und Herzegowinas zu einem
funktionsfähigen, reformorientierten, modernen und demokratischen europäischen Land ist,

Kenntnis nehmend von den Berichten des Hohen Beauftragten, namentlich von seinem
jüngsten Bericht vom 6. Oktober 2006126,

entschlossen, die friedliche Beilegung der Konflikte im Einklang mit den Zielen und
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu fördern,

125 Siehe S/1995/999.
126 Siehe S/2006/810, Anlage.
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unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze in dem am 9. Dezember 1994 verab-
schiedeten Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und bei-
geordnetem Personal127 sowie auf die Erklärung seines Präsidenten vom 9. Februar 2000128,

die Anstrengungen begrüßend und befürwortend, welche die Vereinten Nationen un-
ternehmen, um das Friedenssicherungspersonal im Hinblick auf die Prävention und Eindäm-
mung von HIV/Aids und anderen übertragbaren Krankheiten bei allen ihren Friedenssiche-
rungseinsätzen zu sensibilisieren,

Kenntnis nehmend von den von den Außenministern der Europäischen Union auf ihrer
Tagung am 12. Juni 2006 getroffenen Schlussfolgerungen, die auf die Notwendigkeit der wei-
teren Präsenz der Einsatzkräfte der Europäischen Union in Bosnien und Herzegowina über
2006 hinaus verweisen und die Absicht der Europäischen Union bekräftigen, die zu diesem
Zweck erforderlichen Schritte zu unternehmen,

unter Hinweis auf den dem Sicherheitsrat am 19. November 2004 übersandten Brief-
wechsel zwischen der Europäischen Union und der Nordatlantikvertrags-Organisation über
die Frage, wie diese Organisationen in Bosnien und Herzegowina zusammenarbeiten wer-
den129, in dem beide Organisationen anerkennen, dass die Einsatzkräfte der Europäischen
Union die Hauptrolle bei der Friedensstabilisierung gemäß den militärischen Aspekten des
Friedensübereinkommens übernehmen werden,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Präsidentschaft Bosnien und Herzegowinas im Na-
men Bosnien und Herzegowinas, einschließlich seiner Gebietseinheiten, die Regelungen für
die Einsatzkräfte der Europäischen Union und die Hauptquartier-Präsenz der Nordatlantik-
vertrags-Organisation bestätigt hat130,

das erhöhte Engagement der Europäischen Union in Bosnien und Herzegowina und das
fortgesetzte Engagement der Nordatlantikvertrags-Organisation begrüßend,

ferner begrüßend, dass greifbare Anzeichen für Fortschritte Bosnien und Herzegowinas
auf dem Weg zur Europäischen Union vorhanden sind, sowie insbesondere, dass in den Ver-
handlungen Bosnien und Herzegowinas mit der Europäischen Union über ein Stabilisierungs-
und Assoziierungsabkommen Fortschritte erzielt worden sind, und die Behörden in Bosnien
und Herzegowina auffordernd, im Rahmen dieses Prozesses die von ihnen eingegangenen
Verpflichtungen, namentlich im Hinblick auf die Polizeireform, in vollem Umfang zu erfül-
len,

feststellend, dass die Situation in der Region auch weiterhin eine Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit darstellt,

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta,

1. bekräftigt erneut seine Unterstützung für das Allgemeine Rahmenübereinkommen
für den Frieden in Bosnien und Herzegowina und die dazugehörigen Anhänge (zusammen
als „das Friedensübereinkommen“ bezeichnet)125 sowie für das Abkommen von Dayton über
die Schaffung der Föderation Bosnien und Herzegowina vom 10. November 1995131 und for-
dert die Parteien auf, ihre Verpflichtungen aus diesen Übereinkünften genauestens zu erfül-
len;

2. wiederholt, dass die Hauptverantwortung für die weitere erfolgreiche Durchfüh-
rung des Friedensübereinkommens bei den Behörden in Bosnien und Herzegowina selbst
liegt und dass die künftige Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft und wichtiger Ge-
ber, die politische, militärische und wirtschaftliche Last der Durchführungs- und Wiederauf-
baubemühungen zu tragen, davon abhängen wird, inwieweit alle Behörden in Bosnien und
Herzegowina das Friedensübereinkommen befolgen und an der Durchführung des Überein-

127 United Nations, Treaty Series, Vol. 2051, Nr. 35457. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl.
1997 II S. 230; LGBl. 2001 Nr. 4; öBGBl. III Nr. 180/2000; AS 2007 6917.
128 S/PRST/2000/4.
129 Siehe S/2004/915 und S/2004/916.
130 Siehe S/2004/917.
131 S/1995/1021, Anlage.
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kommens sowie am Wiederaufbau der Zivilgesellschaft, insbesondere unter voller Zusam-
menarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verantwortlichen für
die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße
gegen das humanitäre Völkerrecht, an der Stärkung gemeinsamer Institutionen, die den Auf-
bau eines voll funktionsfähigen eigenständigen Staates fördern, der zur Integration in die eu-
ropäischen Strukturen fähig ist, sowie an der Erleichterung der Rückkehr der Flüchtlinge und
Vertriebenen aktiv mitwirken;

3. erinnert die Parteien erneut daran, dass sie sich nach dem Friedensübereinkommen
verpflichtet haben, mit allen Stellen, die an der Durchführung dieser Friedensregelung betei-
ligt sind, wie in dem Friedensübereinkommen beschrieben, oder die anderweitig vom Sicher-
heitsrat ermächtigt worden sind, insbesondere dem Internationalen Strafgerichtshof für das
ehemalige Jugoslawien bei der Wahrnehmung seiner Verantwortung für eine unparteiliche
Rechtsprechung, voll zusammenzuarbeiten, und unterstreicht, dass die volle Zusammenarbeit
der Staaten und Gebietseinheiten mit dem Gerichtshof unter anderem auch beinhaltet, dass
sie alle Personen, gegen die der Gerichtshof Anklage erhoben hat, dem Gerichtshof überstel-
len oder sie festnehmen und dem Gerichtshof Informationen verfügbar machen, um ihm bei
seinen Ermittlungen behilflich zu sein;

4. unterstreicht seine volle Unterstützung dafür, dass der Hohe Beauftragte für Bos-
nien und Herzegowina seine Rolle bei der Überwachung der Durchführung des Friedensüber-
einkommens und der Anleitung und Koordinierung der Tätigkeiten der zivilen Organisatio-
nen und Einrichtungen, die den Parteien bei der Durchführung des Friedensübereinkommens
behilflich sind, weiter wahrnimmt, und erklärt erneut, dass der Hohe Beauftragte nach An-
hang 10 des Friedensübereinkommens die letzte Instanz an Ort und Stelle für die Auslegung
der zivilen Aspekte der Durchführung des Friedensübereinkommens ist und dass er im Falle
von Streitigkeiten über die vom Rat für die Umsetzung des Friedens am 9. und 10. Dezember
1997 in Bonn (Deutschland) näher bestimmten Fragen seine Auslegung treffen, Empfehlun-
gen abgeben und bindende Entscheidungen treffen kann, wenn er dies für notwendig erach-
tet132;

5. bekundet seine Unterstützung für die Erklärungen der Ministertagungen des Rates
für die Umsetzung des Friedens;

6. erklärt erneut seine Absicht, die Durchführung des Friedensübereinkommens und
die Situation in Bosnien und Herzegowina unter Berücksichtigung der nach den Ziffern 18
und 21 vorgelegten Berichte und aller darin gegebenenfalls enthaltenen Empfehlungen weiter
genau zu verfolgen, und seine Bereitschaft, die Verhängung von Maßnahmen in Erwägung
zu ziehen, falls eine der Parteien ihre Verpflichtungen aus dem Friedensübereinkommen in
erheblicher Weise nicht einhält;

7. verweist auf die Unterstützung der Behörden Bosnien und Herzegowinas für die
Einsatzkräfte der Europäischen Union und die fortgesetzte Präsenz der Nordatlantikvertrags-
Organisation sowie ihre Bestätigung, dass beide im Hinblick auf die Erfüllung ihres Auftrags
im Sinne des Friedensübereinkommens, seiner Anhänge und Anlagen sowie der einschlägi-
gen Resolutionen des Sicherheitsrats die Rechtsnachfolger der Stabilisierungstruppe sind und
die erforderlichen Maßnahmen treffen können, einschließlich der Anwendung von Gewalt,
um die Befolgung der Anhänge 1-A und 2 des Friedensübereinkommens und der einschlä-
gigen Resolutionen des Rates zu gewährleisten;

8. würdigt diejenigen Mitgliedstaaten, die sich an der multinationalen Stabilisie-
rungstruppe (den Einsatzkräften der Europäischen Union) und an der fortgesetzten Präsenz
der Nordatlantikvertrags-Organisation, die im Einklang mit seiner Resolution 1575 (2004)
eingerichtet wurden und deren Auftrag mit seiner Resolution 1639 (2005) verlängert wurde,
beteiligt haben, und begrüßt ihre Bereitschaft, den Parteien des Friedensübereinkommens
durch die fortgesetzte Dislozierung einer multinationalen Stabilisierungstruppe (der Einsatz-
kräfte der Europäischen Union) und die Beibehaltung der Präsenz der Nordatlantikvertrags-
Organisation behilflich zu sein;

132 Siehe S/1997/979, Anlage.
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9. begrüßt die Absicht der Europäischen Union, eine militärische Operation der Eu-
ropäischen Union in Bosnien und Herzegowina ab November 2006 weiterzuführen;

10. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die Europäische Union oder in Zusam-
menarbeit mit ihr tätig werden, für einen weiteren Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Da-
tum der Verabschiedung dieser Resolution eine multinationale Stabilisierungstruppe (die
Einsatzkräfte der Europäischen Union) als Rechtsnachfolgerin der Stabilisierungstruppe un-
ter gemeinsamer Führung einzurichten, die ihren Auftrag im Zusammenhang mit der Umset-
zung von Anhang 1-A und Anhang 2 des Friedensübereinkommens in Zusammenarbeit mit
der Hauptquartier-Präsenz der Nordatlantikvertrags-Organisation durchführen wird, im Ein-
klang mit den zwischen der Nordatlantikvertrags-Organisation und der Europäischen Union
vereinbarten Regelungen, die dem Sicherheitsrat in ihren Schreiben vom 19. November
2004129 mitgeteilt wurden und in denen anerkannt wird, dass die Einsatzkräfte der Europäi-
schen Union die Hauptrolle bei der Friedensstabilisierung gemäß den militärischen Aspekten
des Friedensübereinkommens übernehmen werden;

11. begrüßt den Beschluss der Nordatlantikvertrags-Organisation, eine Präsenz in
Bosnien und Herzegowina in Form eines Hauptquartiers der Nordatlantikvertrags-Organisa-
tion aufrechtzuerhalten, um auch weiterhin zusammen mit den Einsatzkräften der Europäi-
schen Union bei der Durchführung des Friedensübereinkommens behilflich zu sein, und er-
mächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die Nordatlantikvertrags-Organisation oder in Zu-
sammenarbeit mit ihr tätig werden, auch weiterhin ein Hauptquartier der Nordatlantikver-
trags-Organisation als Rechtsnachfolger der Stabilisierungstruppe unter gemeinsamer Füh-
rung aufrechtzuerhalten, das seinen Auftrag im Zusammenhang mit der Umsetzung von An-
hang 1-A und Anhang 2 des Friedensübereinkommens in Zusammenarbeit mit den Einsatz-
kräften der Europäischen Union durchführen wird, im Einklang mit den zwischen der Nord-
atlantikvertrags-Organisation und der Europäischen Union vereinbarten Regelungen, die
dem Sicherheitsrat in ihren Schreiben vom 19. November 2004 mitgeteilt wurden und in de-
nen anerkannt wird, dass die Einsatzkräfte der Europäischen Union die Hauptrolle bei der
Friedensstabilisierung gemäß den militärischen Aspekten des Friedensübereinkommens
übernehmen werden;

12. erklärt erneut, dass das Friedensübereinkommen und die Bestimmungen seiner
früheren einschlägigen Resolutionen für und in Bezug auf die Einsatzkräfte der Europäischen
Union wie auch die Präsenz der Nordatlantikvertrags-Organisation gelten, so wie sie für und
in Bezug auf die Stabilisierungstruppe gegolten haben, und dass daher die Bezugnahmen in
dem Friedensübereinkommen, insbesondere in Anhang 1-A und seinen Anlagen, sowie in den
einschlägigen Resolutionen auf die Friedensumsetzungstruppe und/oder die Stabilisierungs-
truppe, die Nordatlantikvertrags-Organisation und den Nordatlantikrat so auszulegen sind,
dass sie jeweils nach Bedarf für die Präsenz der Nordatlantikvertrags-Organisation, die Ein-
satzkräfte der Europäischen Union, die Europäische Union, das Politische und Sicherheits-
politische Komitee der Europäischen Union und den Rat der Europäischen Union gelten;

13. bekundet seine Absicht, die Bedingungen für eine weitere Ermächtigung unter Be-
rücksichtigung der Entwicklungen bei der Durchführung des Friedensübereinkommens und
der Lage in Bosnien und Herzegowina nach Bedarf zu prüfen;

14. ermächtigt die nach den Ziffern 10 und 11 tätig werdenden Mitgliedstaaten, alle
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Umsetzung der Anhänge 1-A und 2 des Frie-
densübereinkommens zu gewährleisten und ihre Einhaltung sicherzustellen, betont, dass die
Parteien für die Einhaltung dieser Anhänge auch weiterhin zu gleichen Teilen verantwortlich
gemacht werden und dass sie gleichermaßen den von den Einsatzkräften der Europäischen
Union und der Präsenz der Nordatlantikvertrags-Organisation erforderlichenfalls ergriffenen
Zwangsmaßnahmen zur Sicherstellung der Umsetzung dieser Anhänge und zum Schutz der
Einsatzkräfte der Europäischen Union und der Präsenz der Nordatlantikvertrags-Organisa-
tion unterliegen;

15. ermächtigt die Mitgliedstaaten, auf Ersuchen der Einsatzkräfte der Europäischen
Union oder des Hauptquartiers der Nordatlantikvertrags-Organisation alle zur Verteidigung
der Einsatzkräfte der Europäischen Union beziehungsweise der Präsenz der Nordatlantikver-
trags-Organisation und zur Unterstützung beider Organisationen bei der Durchführung ihres
Auftrags erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, und anerkennt das Recht sowohl der Ein-
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satzkräfte der Europäischen Union als auch der Präsenz der Nordatlantikvertrags-Organisa-
tion, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sich gegen einen Angriff oder die An-
drohung eines Angriffs zu verteidigen;

16. ermächtigt die nach den Ziffern 10 und 11 tätig werdenden Mitgliedstaaten, im
Einklang mit Anhang 1-A des Friedensübereinkommens alle erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen, um die Einhaltung der Regeln und Verfahren für die Einsatzführung und Kontrolle
im Luftraum über Bosnien und Herzegowina für den gesamten zivilen und militärischen Flug-
verkehr sicherzustellen;

17. verlangt, dass die Parteien die Sicherheit und Bewegungsfreiheit der Einsatzkräfte
der Europäischen Union, der Präsenz der Nordatlantikvertrags-Organisation und des sonsti-
gen internationalen Personals achten;

18. ersucht die Mitgliedstaaten, die durch die Europäische Union oder in Zusammen-
arbeit mit ihr tätig werden, und die Mitgliedstaaten, die durch die Nordatlantikvertrags-Or-
ganisation oder in Zusammenarbeit mit ihr tätig werden, dem Sicherheitsrat auf dem vorge-
sehenen Weg und mindestens in dreimonatlichen Abständen über die Tätigkeit der Einsatz-
kräfte der Europäischen Union beziehungsweise der Hauptquartier-Präsenz der Nordatlan-
tikvertrags-Organisation Bericht zu erstatten;

19. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der Region, den nach den Ziffern 10
und 11 tätig werdenden Mitgliedstaaten auch weiterhin angemessene Unterstützung und Er-
leichterungen zu gewähren, einschließlich Transiterleichterungen;

20. dankt der Europäischen Union erneut für den Einsatz ihrer Polizeimission in Bos-
nien und Herzegowina seit dem 1. Januar 2003;

21. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat im Einklang mit Anhang 10 des
Friedensübereinkommens und den Schlussfolgerungen der am 4. und 5. Dezember 1996 in
London abgehaltenen Konferenz zur Umsetzung des Friedens133 und späterer Konferenzen
zur Umsetzung des Friedens auch künftig Berichte des Hohen Beauftragten über die Durch-
führung des Friedensübereinkommens und insbesondere über die Erfüllung der den Parteien
nach diesem Übereinkommen obliegenden Verpflichtungen vorzulegen;

22. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.
Auf der 5567. Sitzung einstimmig verabschiedet.

Beschlüsse
Auf seiner 5675. Sitzung am 16. Mai 2007 beschloss der Sicherheitsrat, die Vertreter

Bosnien und Herzegowinas (Vorsitzender des Ministerrats) und Deutschlands einzuladen,
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen:

„Die Situation in Bosnien und Herzegowina

Schreiben des Generalsekretärs vom 3. Mai 2007 an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats (S/2007/253)“.

Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Christian Schwarz-Schilling, den Hohen Beauftragten für Bosnien und Her-
zegowina, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen.

Auf seiner 5713. Sitzung am 29. Juni 2007 beschloss der Rat, die Vertreter Bosnien und
Herzegowinas und Deutschlands einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes
„Die Situation in Bosnien und Herzegowina“ teilzunehmen.

133 Siehe S/1996/1012, Anlage.




